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Jürgen Wiechmann

Gemeinschaftsschule – ein neuer Begriff in der
Bildungslandschaft

Zusammenfassung:Der Begriff der Gemeinschaftsschule wird seit einigen Jahren mit zuneh-
mender Häufigkeit als Bezeichnung einer inklusiven Schulform verwendet, die mittlerweile
auch schulrechtlich verankert ist. Das Spezifikum dieser Schulform ist jedoch nur sehr un-
scharf gefasst; vielfach wird der Begriff auch als alternative Bezeichnung für die Gesamt-
schule verwendet. Der vorliegende Text untersucht die verschiedenen Formen des Verständ-
nisses und identifiziert weitgehend einheitlich verwendete Kernelemente des Begriffs. Diese
Kernelemente legen den Schluss nahe, dass mit dem Begriff der Gemeinschaftsschule ein pa-
radigmatischer Wechsel annonciert wird, durch den die gruppierungsorientierte Sicht der
Schulpädagogik durch eine Orientierung an individuellen Lernwegen ersetzt wird.

Spätestens seit der Veröffentlichung der Ergebnisse der ersten PISA Studie (vgl. Deut-
sches PISA-Konsortium 2001) wird ein Reformbedarf des öffentlichen Bildungswe-
sens – und hier insbesondere des allgemeinbildenden Schulwesens – weitgehend unwi-
dersprochen anerkannt. Neu an der damit verbundenen Frage nach den Entwicklungs-
perspektiven ist die Tatsache, dass dabei auch die Möglichkeit von Systemveränderun-
gen auf der Ebene des Bildungswesens einbezogen wird. Diese Frage war nach der
breiten Diskussion um die Einführung der Gesamtschule in den letzten 30 Jahren weit-
gehend durch vielfältige Entwicklungen auf der Ebene der Einzelschule ersetzt worden
(vgl. z.B. Hameyer u.a. 1995; Buhren/Rolff 1996), fachlich unterlegt durch die entspre-
chende paradigmatische Position der Schulentwicklungsforschung (vgl. z.B. Dalin 1978;
Fullan/Stiegelbauer 1991). Die neuerlich aufgeworfene Frage nach möglichen grundle-
genden Systemveränderungen führt aber nicht zur erneuten Forderung nach flächen-
deckender Einführung der Gesamtschule, sondern es werden „inklusive Systeme“ vorge-
schlagen, für die häufig der Begriff der Gemeinschaftsschule verwendet wird. Diese Be-
zeichnung einer Schulform ist für die jüngere deutsche Schulgeschichte neu; das aktuelle
Begriffsverständnis soll hier näher untersucht werden. Da die Bezeichnung Gemein-
schaftsschule in der Schulpädagogik bereits eine lange Tradition besitzt, wird vorab das
historisch vorliegende Verständnis im Vergleich mit der gegenwärtigen Verwendung
kurz dargestellt.

1. Der Begriff der Gemeinschaftsschule in historischer Perspektive

Der Begriff der Gemeinschaftsschule wird historisch in zweifacher Weise gefasst. Zum
einen handelt es sich um ein schulrechtliches und zum anderen um ein schulpädagogi-
sches Verständnis. Beide Verwendungen lassen jedoch keineAnschlussfähigkeit zum ak-
tuellen Verständnis des Begriffs erkennen.
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1.1 Das schulrechtliche Verständnis

Das schulrechtliche Verständnis betont die gemeinsame Beschulung von Schülerinnen
und/oder von Schülern eines Schuleinzugsbezirkes unabhängig von ihrer Konfessions-
zugehörigkeit. Der hierfür meist genannte Bezugspunkt ist Artikel 146 der Weimarer
Verfassung. Allerdings reicht die Verwendung des Begriffs der Gemeinschaftsschule für
Simultanschulen deutlich weiter zurück (vgl. z.B. Sollbach 2002). Aber auch heute wird
das schulrechtliche Verständnis noch gebraucht, meist allerdings mit dem Zusatz der
christlichen Gemeinschaftsschule (z.B. Art. 15, Verfassung des Landes Baden-Württem-
berg). Eine Anschlussfähigkeit dieses schulrechtlichen Verständnisses zum gegenwärtig
verwendeten Begriff der Gemeinschaftsschule ist nicht gegeben: Das schulrechtlich ge-
prägte Verständnis der konfessionsübergreifenden Beschulung wird in der gegenwärti-
gen Verwendung an keiner Stelle thematisiert oder problematisiert. Dagegen ist die heute
betonte Frage der gemeinsamen Beschulung aller Schülerinnen und Schüler der Sekun-
darstufe I im Verständnis der christlichen Gemeinschaftsschulen nicht enthalten.

1.2 Das schulpädagogische Begriffsverständnis

Das schulpädagogische Begriffsverständnis ist durch die Reformpädagogische Epoche
geprägt. Der Begriff wird zur Charakterisierung der inhaltlichen Orientierung von Ver-
suchsschulen im Rahmen des staatlichen Schulwesens verwendet (vgl. z.B. Hilker 1924;
Deiters o.J.). Aus den Beiträgen des Sammelbandes von Hilker (vgl. z.B. Heyn 1924;
Lamzus 1924; Scharrelmann 1924) kann auf ein klar umrissenes Begriffsverständnis in
der damaligen Zeit geschlossen werden. Die auch heute noch genutzte Bezugnahme auf
den Begriff (vgl. z.B. Benner/Kemper, 2003; Rödler 1987) unterstreicht die Verwendung
in historischer Perspektive. Nicht zu übersehen ist allerdings, dass Gemeinschaftsschu-
len selbst bereits zum Ende der Weimarer Republik verschwinden. So taucht der Begriff
in den späteren Übersichtsbänden zur Schul- und Unterrichtsentwicklung (vgl. z.B. Kade
1932; Chiout 1955; Deiters 1948) nicht mehr auf.
Das schulpädagogische Begriffsverständnis betont in seinem inhaltlichen Kern die

Gestaltung der Lernumgebung auf der Grundlage kooperativer Arbeit von Schülern und
Lehrern: Die Schulklasse wird zur Arbeitsgemeinschaft. Durchgängig wird auf den Ge-
danken der Arbeitsschule Bezug genommen, gleichzeitig wird immer auf die Bedeutung
der Gemeinschaft als unverzichtbares bildendes Element hingewiesen (vgl. z.B. Schar-
relmann 1924; vgl. auch Petersen 1984). Begründet wird die gemeinschaftsorientierte
Position weiterhin mit Defizitbeschreibungen auf der gesellschaftlichen Ebene, in denen
Individualismus und Materialismus sowie mangelnde Solidarität benannt werden (vgl.
z.B. Scharrelmann 1924; Lamzus 1924; vgl. auch Rödler 1987; Benner/Kemper 2003).
Die Fassung der Gemeinschaftsschule als Versuchsschule weist darauf hin, dass die

zunächst auf der Ebene der Einzelschule stattfindende Entwicklung zunehmend zur Um-
gestaltung des gesamten Bildungswesens führen soll. Jedoch wird dieserAspekt erstaun-
lich wenig thematisiert. Es scheint so, als ob die Schulen vor allemmit ihrer eigenen Ent-
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wicklungstätigkeit beschäftigt sind und sich lediglich sehr pauschal als Vorreiter einer
Bewegung sehen, die sich dann in Konkurrenzbeziehung zum traditionellen Schulwesen
durchsetzen soll. Explizit angesprochen wird dieseAusweitung im Rahmen der Hambur-
ger Gemeinschaftsschule (vgl. Rödler 1987, S. 247ff.). Danach soll jede einzelne Schule
ihre individuelle Schulentwicklung realisieren, indem die Gestaltung des Schulgesche-
hens freigegeben wird (vgl. Benner/Kemper 2003, S. 137). Damit verbunden ist die For-
derung nach Übergabe der Schulaufsicht in die Selbstkontrolle der Lehrer und Schüler.
Auch das damit umrissene schulpädagogische Verständnis der Gemeinschaftsschule

zeigt kaum eineAnschlussfähigkeit an die gegenwärtig genutzte Verwendung: Die heute
vertretene Position der Förderung des individuellen Lernens steht in starkem Kontrast
zur reformpädagogischen Position mit ihrer unverzichtbaren Kopplung von Arbeit und
Kooperation als Grundlage der Lernumgebung. Und die damals benannten gesellschaft-
lichen Herausforderungen an die Institution Schule, in der vor allem Defizite im Bereich
gemeinschaftsorientierter Werte betont werden, finden sich in den Defizitbeschreibun-
gen zumindest des Ausgangsgutachtens (vgl. Rösner 2004) nicht wieder. Eine gewisse
Annäherung beider Begriffsverständnisse ist dann zu erkennen, wenn die Gemeinschafts-
schule als Entwicklungsprozess betrachtet wird, wie er in den Positionen der Bundeslän-
der (vgl. Kap. 3.1) formuliert wird. In beiden Fällen wird der Handlungsauftrag ein-
schließlich der Akzeptanzsicherung und des Qualitätsmanagements weitgehend auf die
lokale Ebene verlagert. Eine sukzessive Umwandlung der Systemebene auf der Grund-
lage dieser lokalen Entscheidungen wird ebenfalls erwartet bzw. eröffnet.

2. Der Ausgangspunkt des gegenwärtigen Verständnisses

Der Begriff der Gemeinschaftsschule ist vermutlich mit dem Gutachten „Schulentwick-
lung in Schleswig Holstein – Veränderungen der Schulstruktur in Schleswig-Holstein als
Konsequenz geographischer und gesellschaftlicher Entwicklungen“ (Rösner 2004) neu
in die Diskussion eingeführt worden. Der im Weiteren als Ausgangsgutachten bezeich-
nete Text empfiehlt als „Fernziel“ (ebd., S. 44) „(…) den kontinuierlichen Umbau des
bestehenden Schulangebots der Sekundarstufe I zu vollständigen schulrechtlichen Ein-
heiten. Diese Schule, die alle Grundschulabgänger aufnehmen und zu den verschiedenen
Abschlüssen der Sekundarstufe I führen kann, soll als Gemeinschaftsschule bezeichnet
werden“ (ebd., S. 8). Die Gemeinschaftsschule als Organisationsform umfasst damit die
Jahrgangsstufen 5 bis 10; die Anbindung einer gymnasialen Oberstufe ist möglich (ebd.,
S. 43). Die Jahrgangsstufen 5 und 6 werden als Orientierungsstufe bezeichnet; diese
wird integriert, also bildungsgangunspezifisch geführt. Die folgenden Jahrgangsstufen 7
bis 10 umfassen als organisatorische Einheit die drei Bildungsgänge der Hauptschule,
der Realschule und des Gymnasiums, ergänzt um die verbindliche Verpflichtung zu in-
tensiver Kooperation, die bis hin zur vollständigen Integration reichen kann (vgl. Rösner
2004, S. 8).
Der Begriff der Gemeinschaftsschule bezeichnet damit zweierlei: Auf der Systeme-

bene des Landes ist sie das Endergebnis eines längerfristigen Umgestaltungsprozesses,
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der das bisherige mehrgliedrige Schulwesen der Sekundarstufe I in eine einzige konkur-
renzlose Schulform überführt. Auf der Systemebene der Einzelschule ist sie eine weitge-
hend offene Entwicklungshülle zur standortspezifischen Ausgestaltung im Rahmen der
von der Systemebene des Landes vorgegebenen verbindlichen Organisationselemente:
„Das Konzept der Gemeinschaftsschule ist folgerichtig nicht das Konzept eines Stan-
dardmodells. Ihre Struktur ist flexibel und somit geeignet, unterschiedlichen schulischen
und regionalen Bedingungen gerecht zu werden“ (ebd., S. 9). Um ein genaueres Be-
griffsverständnis der Spezifik der Gemeinschaftsschule zu gewinnen, soll im Folgenden
die Gemeinschaftsschule als Organisationsform, als Entwicklungsprozess und als Be-
gründungs- und Zielzusammenhang vorgestellt und eingeordnet werden.

2.1 Die Gemeinschaftsschule als Organisationsform

Das Gutachten geht von der Position aus, dass die gegenwärtigen Defizite des Schulwe-
sens ohne Veränderungen auf der Ebene des Bildungssystems nicht zu bewältigen sind
(ebd., S. 42). Diese Position eines erforderlichen, aber moderaten Systemwechsels (ebd.,
z.B. S. 6) wird mit ähnlichen Begründungen von Hurrelmann (2006) und Oelkers (2006)
vertreten. Ebenso wie diese betont das Gutachten die Notwendigkeit, nicht erneut die po-
litisch aufgeladene Gegenüberstellung von Gesamtschule und dreigliedrigem Schulwe-
sen zu berühren (Rösner 2004, z.B. S. 43). Fragt man vor dem Hintergrund dieser Ge-
meinsamkeiten nach der Spezifik der Gemeinschaftsschule, so zeigen sich zwei charak-
teristische Merkmale: die Gestaltung der Orientierungsstufe als integratives Element in-
nerhalb der Sekundarstufe und die Zusammenfassung der drei Bildungsgänge in einer
gemeinsamen Schulform, die von der organisatorischen Addition bis hin zur vollständi-
gen Aufgabe einer Bildungsgangorientierung reichen kann (ebd., z.B. S. 42).
Die Notwendigkeit einer bildungsgangunspezifischen Beschulung in den Klassenstu-

fen 5 und 6 (ebd., S. 51ff.) wird mit weitgehend gleichenArgumenten begründet wie von
Oelkers (2006, S. 117ff.). Charakteristisch für die Gemeinschaftsschule ist jedoch die or-
ganisatorische Einbettung dieser beiden Jahrgänge in die Sekundarstufe. Dies wird vor
allem mit finanziellen Argumenten vertreten (vgl. Rösner 2004, S. 54). Vermutlich kann
noch ein weiterer, nicht explizit genannter Grund für die vertretene Zuordnung der Ori-
entierungsstufe zur Sekundarstufe angenommen werden: Durch die Einbindung verbind-
licher integrativer Organisationselemente in die Gemeinschaftsschule ist für die nachfol-
genden, grundsätzlich nach Bildungsgängen organisierten Klassenstufen ein strukturel-
ler Entwicklungsimpuls zurAusweitung integrativer Elemente innerhalb des Handlungs-
rahmens der Einzelschule angelegt (vgl. Rösner 2004, z.B. S. 51).
In der Begründung der Notwendigkeit struktureller Veränderungen auf der Ebene des

Bildungssystems in der Sekundarstufe I besteht eine erhebliche Übereinstimmung mit
der Position Hurrelmanns (2006); in beiden Fällen wird eine Entwicklungsperspektive
auf der Grundlage von Bildungsgängen und damit des Berechtigungswesens und nicht
durch die Entkopplung von Bildungsgängen und Bildungsstandards (vgl. z.B. Bildungs-
kommission der Länder Berlin und Brandenburg 2003; Oelkers 2006) gesucht. Während



Wiechmann: Gemeinschaftsschule 413

aber Hurrelmann für die Einführung einer Zweigliedrigkeit der Schulformen sowie für
dieser Gliedrigkeit eindeutig zugeordneten Bildungsgänge plädiert, behält die Gemein-
schaftsschule die drei Bildungsgänge grundsätzlich bei (vgl. z.B. Rösner 2004, S. 50),
fasst sie aber für die Klassenstufen 7 bis 10 als organisatorische Einheit zusammen. Be-
gründet wird diese Position mit der Notwendigkeit, Konkurrenzbeziehungen innerhalb
eines vertikal gegliederten Schulwesens auflösen zu müssen, wenn die Planbarkeit des
lokalen Bildungsangebotes seitens der Schulträger und die Durchlässigkeit zwischen
den Bildungsgängen gewährleistet werden soll (vgl. Rösner 2004, S. 39ff.). Abge-
schwächt wird der damit eingeleitete Systemwechsel zur einheitlichen Schulform durch
die grundsätzliche Beibehaltung der drei herkömmlichen Bildungsgänge (ebd., z.B.
S. 43). Unübersehbar ist aber auch, dass die Aufgabe des tatsächlichen Systemwandels
von der Ebene des Bildungssystems an die lokalen Handlungsträger und hier vor allem
an die Schulen übertragen wird. Erwartet wird von der zentral vorgegebenen Zusammen-
führung ein zusätzlicher struktureller Entwicklungsimpuls in Richtung auf eine erwei-
terte integrative Schulpraxis (ebd., z.B. S. 42). Nicht von der Hand zu weisen ist die da-
mit gegebene hohe strukturelle Nähe zu ähnlich angelegten, weitgehend gescheiterten
Ansätzen zur Änderung des Bildungswesens (vgl. Oelkers 2006).
Zusammenfassend kann für die Gemeinschaftsschule als Organisationsform festge-

halten werden, dass mit dem Begriff auf der Ebene des Bildungssystems die Schulform
der Sekundarstufe I für die Klassenstufen 5 bis 10 bezeichnet wird1, in der alle Schüle-
rinnen und Schüler eines Schuleinzugsbezirks im Rahmen einer organisatorischen Ein-
heit gemeinsam beschult werden2. Diese Schulform umfasst mit den Klassen 5 und 6
einerseits und den Klassenstufen 7 bis 10 andererseits zwei organisatorisch deutlich zu
unterscheidende Abschnitte. Auf der Systemebene der Einzelschule stellt die Gemein-
schaftsschule vor allem eine Entwicklungshülle dar, die in lokaler Verantwortung
gestaltet wird. Bereits hierin zeigt sich, dass der Begriff der Gemeinschaftsschule auf der
Ebene des Bildungssystems etwas anderes ist, als eine lediglich aus politischen Oppor-
tunitätsgründen veränderte Bezeichnung einer kooperativen Gesamtschule: Das Spek-
trum der lokal möglichen Organisationsformen greift deutlich weiter.

2.2 Die Gemeinschaftsschule als Entwicklungsprozess

Der kontinuierliche Umbau des vertikal gegliederten Schulwesens der Sekundarstufe I
zur horizontalen Struktur der Gemeinschaftsschule wird als langfristiger Entwicklungs-
prozess verstanden: „Die Ausweisung der Gemeinschaftsschule als Ergebnis eines ver-
mutlich mehr als 10 Jahre umfassenden Entwicklungsprozesses folgt der Einsicht, dass
ein abrupter Systemwechsel vielen Betroffenen nicht vermittelbar, aber auch weder für
das Land noch für den Schulträger finanzierbar wäre“ (Rösner 2004, S. 9). Die Gestal-
tung des Prozesses wird sowohl auf der Ebene des Bildungssystems als auch auf der

1 Die Erweiterung um die gymnasiale Oberstufe ist möglich.
2 Hiervon ausgenommen wird die Förderschule (Rösner 2004, S. 6).
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Ebene des lokalen Schulangebotes thematisiert. Dabei kommt der lokalen Entwicklung
die zentrale Bedeutung zu (ebd., z.B. S. 9, 44, 51f., 57ff.). Die Aufgabe der Prozessge-
staltung auf Landesebene wird dagegen vor allem in der Definition von Eckpunkten der
Entwicklungsrichtung bzw. in der Formulierung von Entwicklungskorridoren gesehen,
um Entscheidungen der lokalen Ebene zu erleichtern und um Fehlinvestitionen zu ver-
hindern (ebd., S. 9). Die bereits dargestellte Organisationsform der Gemeinschaftsschule
kann dabei als der zentrale bildungspolitische Eckpunkt verstanden werden. Um den
Wandel auf dieses Endziel hin gestalten zu können, erhalten die lokalen Handlungsträger
die Möglichkeit, sog. „Kleine Gemeinschaftsschulen“ als Zwischenschritt einzurichten;
in ihnen sind die Bildungsgänge der Haupt- und Realschule im Sinne Regionaler Schu-
len des Landes Rheinland-Pfalz zusammengefasst, auf die das Gutachten hinweist (ebd.,
z.B. S. 48 ff.). Erstaunlicherweise wird nichts über entsprechende Zwischenschritte für
die Integration des gymnasialen Bildungsganges bzw. zur lokalen Verknüpfung beste-
hender Gymnasien mit anderen Bildungsgängen gesagt. Dagegen finden sich Überle-
gungen zum Verständnis bestehender Integrierter Gesamtschulen als einer Variante der
Gemeinschaftsschule (ebd., S. 52). Als weiteres prozedurales Gestaltungselement auf
der Ebene des Bildungssystems werden schließlich flankierende Maßnahmen in Form
vonAnreizsystemen (ebd., S. 60f.) oder erforderlichen rechtlichen Rahmenbedingungen
(ebd., S. 63ff.) formuliert, auf deren Grundlage zwei Szenarien des Wandels (ebd.,
S. 71ff.) untersucht werden. Es fällt jedoch auf, dass zentral formulierte Qualitätsansprü-
che im Sinne einer Ergebnisorientierung der Bildungsqualität im Gegensatz zur Ergeb-
nisorientierung der Organisationsstruktur nicht benannt werden. Angesichts der Bedeu-
tung, die beispielsweise den Bildungsstandards (vgl. z.B. Bildungskommission der Län-
der Berlin und Brandenburg 2003) oder dem No-Child-Left-Behind-Act (Public Law
107–110) als Handlungsrahmen für eine eigenverantwortliche Schulentwicklung zuge-
sprochen wird, erstaunt dies.
Obwohl der Schwerpunkt des Entwicklungsprozesses auf die lokale Systemebene

verlegt wird, finden sich nur vage Hinweise, die als Begleitung und Unterstützung der
damit verbundenenAufgaben verstanden werden können. Hier werden neben den bereits
benannten Anreizsystemen vor allem Beratung durch die Schulaufsicht, die Lehrerbil-
dung sowie zu erwartende Prozesse des erfahrungsorientierten Lernens (ebd., S. 44f.)
genannt. Betrachtet man den Umfang der lokal gestellten Entwicklungsaufgaben, im Be-
reich der Orientierungsstufe ist dies vor allem die Implementation einer qualitativ verän-
derten Schul- und Unterrichtskultur und im Bereich der Klassenstufen 7 bis 10 sind dies
die Entwicklung einer lokalen Organisationsstruktur einschließlich der Implementation
der entsprechenden Schul- und Unterrichtskultur sowie die Gewährleistung der lokalen
Akzeptanz im Zuge eines langjährigen Umstellungsprozesses, so stellt sich die Frage, ob
die lokal vorhandene Entwicklungskapazität hiermit nicht überfordert wird. Prozessele-
mente in Form von Entwicklungsnetzwerken oder modellhafte Pilotentwicklungen, wie
sie beispielsweise im Rahmen der Systemic School Reform erarbeitet sind (vgl. z.B.
Smith/O’Day/Fuhrman 1994; Duffy/Chance 2006), werden nicht benannt.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Aufgabe der Prozessgestaltung, aber

auch dessen Qualitätssicherung vor allem in den lokalen Handlungsraum der Schule
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übertragen wird. Die Aufgabe der Prozessgestaltung auf der Ebene des Bildungssystems
wird durch die Vorgabe des Endresultats – die Realisierung der Gemeinschaftsschule als
einziger Schulform der Sekundarstufe I – sowie in der Bereitstellung flankierender Maß-
nahmen zur Unterstützung der lokalen Entwicklung gesehen. Hieraus könnte nun eine
Vermutung für die Wahl der Bezeichnung der projektierten Schulform abgeleitet wer-
den: Nicht mehr die Gesellschaft, sondern die lokale Gemeinschaft gestaltet in weitge-
hend basisorientierter Weise die jeweilige Schule in lokaler Spezifik.

2.3 Die Gemeinschaftsschule als Begründungs- und Zielzusammenhang

Mit der wesentlichen Verlagerung der bildungspolitischen Gestaltungsaufgabe in den lo-
kalen Raum tritt schließlich ein drittes Element der Gemeinschaftsschule – die Darstel-
lung und Begründung des Entwicklungszieles – in den Blick. Als Ursache für die Not-
wendigkeit der Umgestaltung werden empirische Befunde zu Defiziten des gegenwärti-
gen Sekundarschulwesens benannt, die nach den Aussagen des Gutachtens mit hoher
Plausibilität nicht im Systemrahmen des vorhandenen Sekundarschulwesens zu bewälti-
gen sind (vgl. Rösner 2004, S. 47). Dies ist erstens die demographische Entwicklung mit
der Folge einer Gefährdung eines umfassenden Angebots in ländlichen Regionen (ebd.,
S. 13ff.). Als zweiter Grund wird das Schulwahlverhalten am Ende der Grundschule ge-
nannt, das zur tendenziellen Abwahl der Hauptschule führt (ebd., S. 21ff.). Eng verbun-
den damit wird als dritter Begründungsstrang die Selektionsorientierung des schulartbe-
zogenen Bildungswesens angeführt, die sowohl eine hohe Zahl von Klassenwiederho-
lungen als auch einen überwiegend absteigenden Bildungsgangwechsel und in dessen
Folge einen damit verbundenen Schulwechsel bedingt (ebd., S. 25ff.). Letzteres führt
weiterhin zum Anwachsen der Schülerzahlen in höheren Hauptschulklassen (ebd.,
S. 31f.). Als vierter Grund werden die insgesamt unbefriedigenden Ergebnisse im Rah-
men der internationalen Leistungsvergleiche und hier insbesondere die soziale Selektion
im Sinne der Bildungsgerechtigkeit genannt (ebd., S. 35ff.). Die Gemeinschaftsschule
wird damit auf der Ebene des Bildungssystems als Schulform verstanden, mit der gegen-
wärtig feststellbare Defizite des allgemeinbildenden Schulwesens behoben werden sol-
len. Die Frage nach Perspektiven öffentlicher Bildung, wie sie sich als Folge des struk-
turellen Wandels vom Industrie- zum Informationszeitalter stellt (vgl. z.B. Reigeluth
1994), wird dagegen nicht thematisiert. Weiter fällt auf, dass in der Formulierung der
Defizitbereiche einAufgabenverständnis der öffentlichenBildung zumAusdruck kommt,
das vor allem die Eröffnung individueller Lebenschancen und die Leistungsfähigkeit des
Schulwesens im Rahmen der internationalen Vergleichsstudien betont. Hierin zeigt sich
eine Nähe zur Darstellung der nach Oelkers (2006) zentralen Problematik der Gesamt-
schuldebatte in Deutschland. Weitere mit der Gesamtschule als charakteristisch verbun-
dene Zielkomplexe wie soziales Lernen, Demokratisierung oder Emanzipation (vgl. z.B.
Raschert 1974; Keim 1976) werden dagegen nicht genannt. Ebenfalls nicht näher thema-
tisiert werden gegenwärtig formulierte Begründungslinien der Ganztagsschulentwick-
lung wie die Bereitstellung einer erweiterten sozialen Infrastruktur, sozialerzieherische
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Aufgaben oder die Werteerziehung (vgl. z.B. Holtappels 2006). Die Gemeinschafts-
schule zeigt sich damit auf der Systemebene des Bildungswesens als Schule des indivi-
duellen Kompetenzerwerbs. Für die lokale Systemebene des Schuleinzugsbezirks finden
sich dagegen zumindest Hinweise auf ein denkbares erweitertes Begründungs- und Ziel-
verständnis; hier werden beispielsweise die Bedeutung der Ganztagsschule für die Inte-
gration (vgl. Rösner 2004, S. 66) oder das Potential Neuer Medien (ebd., S. 60) ange-
sprochen. Insgesamt aber bleiben die Hinweise in ihrer grundsätzlichen Bedeutung weit-
gehend unbestimmt und damit in ihrer Bedeutung der Einschätzung der jeweiligen
Schule überlassen.
Die Zielrichtung der Gemeinschaftsschule kann daher zusammenfassend als remedi-

ale Innovation beschrieben werden, in deren Zentrum die Verbesserung des individuel-
len Kompetenzerwerbs und der damit verbundenen Erschließung individueller Le-
benschancen steht. Gleichzeitig ist eine deutliche Abgrenzung zur Gesamtschule zu er-
kennen; die Zielkomplexe des sozialen Lernens, der Demokratisierung und der Emanzi-
pation werden nicht thematisiert.

3. Die Aufnahme des Begriffs

Das dargestellte Konzept der Gemeinschaftsschule hat in unterschiedlicher Form Ein-
gang in die gegenwärtige bildungspolitische Diskussion gefunden. Es wird in drei
Bundesländern als Bezeichnung einer Schulform gewählt, ebenso nutzen ihn Parteien,
Lehrerverbände und professionelle Arbeitsgemeinschaften, wobei das Konzept teil-
weise auch mit anderen Begriffen bezeichnet wird. Im Folgenden sollen die Ansätze
kurz vorgestellt und mit dem oben dargestellten Ausgangsgutachten verglichen wer-
den.

3.1 Die Verwendung durch Ministerien

Die Bundesländer Schleswig-Holstein, Berlin und Sachsen nutzen den Begriff in leicht
unterschiedlicher Weise zur Bezeichnung einer eigenständigen Schulform.

3.1.1 Die Gemeinschaftsschule in Schleswig-Holstein

Die Landesverordnung über Gemeinschaftsschulen (GemVO 2007) und das Gesetz zur
Weiterentwicklung des Schulwesens (SchulG 2007) stellen das Verständnis der Schul-
form in Schleswig-Holstein dar. Das Schulgesetz (§ 42–44) verlässt die Position der Ge-
meinschaftsschule als mittelfristig konkurrenzloser Schulform der Sekundarstufe I zu-
gunsten einer Alternative von zweigliedrigem Schulwesen einerseits, bestehend aus
Gymnasium und Regionalschule, und Gemeinschaftsschule andererseits. Die organisa-
torische Gestalt der Gemeinschaftsschule auf lokaler Ebene dagegen wird weitgehend
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deckungsgleich mit der Position des Ausgangsgutachtens als Entwicklungshülle gefasst
mit den Setzungen grundsätzlich undifferenziert geführter Klassenstufen 5 und 6 (SchulG
§ 43), schulspezifisch zu gestaltender Organisation der Klassenstufen 7 bis 10 sowie ei-
ner möglichen Sekundarstufe II. Die Formulierung für die Klassenstufe 7 bis 10 betont
stärker als das Ausgangsgutachten die inklusive Beschulung, indem das Schulgesetz
(§43(1)) nur noch von einem weitgehend gemeinsamen Bildungsgang ohne Zuordnung
zu den einzelnen Schularten spricht, der zu den Schulabschlüssen der Sekundarstufe I
führt (vgl. aber auch GemVO §2(3)).
Der Entwicklungsprozess zur Einführung der Gemeinschaftsschule erhält durch die

dargestellte alternative Organisationsform auf der Systemebene des Bildungswesens
eine veränderte Form: Die Aufgabe der Transformation eines vertikal gegliederten
Schulwesens in ein horizontal gegliedertes entfällt auf der Landesebene. Die Frage des
möglichen Systemwandels wird damit aber nicht aufgehoben, sondern de facto ebenfalls
den lokalen Handlungsträgern überantwortet. Diese müssen nun nicht nur den lokalen
Schulentwicklungsprozess gestalten, sondern auch die Entscheidungsfindung einschließ-
lich der Gewährleistung der lokalenAkzeptanz in dieser kontroversen Frage leisten. Auf
der Ebene des Bildungssystems des Bundeslandes führt dies allerdings zu einer deutlich
kürzer veranschlagten Übergangszeit (SchulG §146). Die Gestaltung des Entwicklungs-
prozesses auf der Systemebene der Einzelschule folgt weitgehend den Vorschlägen des
Rösner-Gutachtens. Die Verpflichtung zur Entwicklung eines pädagogischen Konzeptes
(GemVO § 7(2)) als verbindliches Element der Beantragung betont ein Element des lo-
kalen Qualitätsmanagements in Form einer Zielvereinbarung. Die Verweise auf die Bil-
dungsstandards (GemVO §1(3)) sowie die für alle Schulen geltenden Evaluationsver-
fahren VERA und EVIT (vgl. z.B. Ministerium für Bildung und Frauen o.J.) in Verbin-
dung mit der Forderung nach Entwicklung eines pädagogischen Konzepts (GemVO
§7(2)) zeigen, dass externe Kriterien für die Entwicklungsarbeit der einzelnen Schulen
gesetzt werden. Unterlegt wird die lokale Entwicklung weiterhin mit einem Fortbil-
dungsprogramm (vgl. Ministerium für Bildung und Frauen des Landes Schleswig-Hol-
stein 2007).
„Gemeinschaftsschulen sind der individuellen Förderung der Schülerinnen und Schü-

ler verpflichtet“ (GemVO §1(1)). Diese Zielformulierung, die vermutlich vor allem als
fachliche Leistung (vgl. GemVO §4, §5) verstanden wird, betont die zentrale Orientie-
rung am Gedanken der individuellen Förderung. Da sie ohne eine weitere Bezugnahme
auf Gruppierungsformen erfolgt, ist hierin eine deutlicheVeränderung zumAusgangsgut-
achten zu erkennen, die nun ein charakteristisches Merkmal einer ‚Schule des Informa-
tionszeitalters‘ (vgl. Reigeluth 1994) aufgreift. Ebenso kann diese Akzentuierung als
Unterscheidungsmerkmal zur deutlich gruppierungs- und organisationsorientierteren
Position der Gesamtschule verstanden werden (vgl. z.B. Keim 1976). Durch die Ver-
pflichtung zur Berufsorientierung als „integrativem Bestandteil im Unterricht aller Fä-
cher und Jahrgangsstufen“ (GemVO §2(6)) sowie durch die Setzung als offene Ganz-
tagsschulen (GemVO §8(3)) werden weitere imAusgangsgutachten nicht benannte Ziel-
komplexe angesprochen. Die ebenfalls hier anzusiedelnden Bildungs- und Erziehungs-
ziele des Schulgesetzes (SchulG §4) können dagegen nicht als charakteristisches
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Spezifikum der Gemeinschaftsschule gelten, da sie gleichermaßen Gymnasium und Re-
gionale Schule betreffen. Begründungen für die inhaltlichen Entscheidungen finden sich
verständlicherweise in dieser Textform nicht. Gleiches gilt auch für die Erläuterung zur
Spezifik der Systemveränderungen auf lokaler und landesweiter Ebene.

3.1.2 Die Gemeinschaftsschule in Berlin

Gemeinschaftsschulen im Sinne der Senatsverwaltung Berlin sind Schulen, in denen
„alle Schülerinnen und Schüler bis zur Jahrgangsstufe 10 gemeinsam [lernen]; sie führen
zum mittleren Schulabschluss, zum Abitur in 12 oder 13 Jahren und zum schulischen
Teil der Fachhochschulreife“ (2007a, S. 2). Eine Bezugnahme auf Bildungsgänge ent-
fällt offensichtlich (ebd., S. 2), stattdessen wird auch hier die Verfolgung individualisier-
ter Lernwege betont. Die Gemeinschaftsschule umfasst ein deutlich erweitertes Spek-
trum der Schulstufen. Dieses umfasst mit den Jahrgängen 7 bis 12 zumindest die Sekun-
darstufen I und II; der gewünschte Beginn mit der Schuleingangsphase (2007a, S. 2) er-
öffnet die Möglichkeit einer zusätzlichen Einbindung der Primarstufe. Ob es sich bei
demBerlinerModell der Gemeinschaftsschule langfristig um eine konkurrenzlose Schul-
form handeln soll, kann auf der Grundlage der Senatsveröffentlichungen (vgl. Senatsver-
waltung Berlin 2007a, 2007b) nicht entschieden werden; die Koalitionsvereinbarungen
(vgl. Berlin o.J., II S. 6f.) legen dies nahe. Eine endgültige Aussage dürfte jedoch erst an
Hand des dort ebenfalls benannten Entwicklungsprozesses getroffen werden.
Die Prozessgestaltung ist auf Landesebene als pilotierte Entwicklung auf der Grund-

lage lokaler Schulversuche angelegt, die jeweils finanziell unterstützt und wissenschaft-
lich begleitet werden (vgl. Senatsverwaltung Berlin 2007a, S. 3). Die Bezugnahme auf
Bildungsstandards, die Forderung nach Entwicklung eines Schulprogramms sowie die
Verpflichtung zur begleitenden Qualifizierung des professionellen Personals markieren
zentral vorgegebene Qualitätsstandards. Die Betonung der Ausgangsinitiative bei den
Gremien der lokalen Schule sowie die Nutzung unterschiedlicher organisatorischer Aus-
gangssituationen verweisen auf ein einzelschulisches Entwicklungsmoment. Eine Ver-
knüpfung beider Entwicklungsebenen der Prozessgestaltung schließlich wird in Form
einer landesweiten Projektgruppe und eines Beirates herbeigeführt. Sowohl die landes-
weite Strategie als auch die Verknüpfung der Ebenen gehen deutlich über die Position
des Ausgangsgutachtens hinaus und nehmen erkennbar Elemente der Systemic-School
Reform auf (vgl. z.B. Duffy/Chance 2006).
Im Bereich der Zielformulierungen fällt auf, dass neben der Betonung des individu-

ellen Bildungserfolges und individueller Lernwege im Sinne maximaler Leistungsunter-
stützung auch die aktive Kooperation mit außerschulischen Partnern im Sozialraum, mit
der Jugendhilfe, mit anderen Professionen sowie mit derWirtschaft angestrebt wird (vgl.
Senatsverwaltung Berlin 2007a, S. 2). In Verbindung mit der organisatorischen Setzung
der Gemeinschaftsschule als Ganztagsschule wird damit eine Zielperspektive betont, die
in doppelter Hinsicht über das im Ausgangsgutachten vertretene Verständnis hinaus-
geht.
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3.1.3 Die Gemeinschaftsschule in Sachsen

Das Verständnis des Landes Sachsen wird in den „Leitlinien für Gemeinschaftsschule“
(vgl. Sächsisches Staatsministerium 2005a) sowie dem „Rahmen für Gemeinschafts-
schulen“ (vgl. Sächsisches Staatsministerium 2005b) formuliert. Im Zentrum steht auch
hier die individuelle Förderung auf der Grundlage unterschiedlicher Formen längeren
gemeinsamen Lernens in der Sekundarstufe I (vgl. Sächsisches Staatsministerium
2005a). Die Bezugnahme des Textes auf „internationale Erfahrungen“ sowie auf denAb-
bau von Herkunftsnachteilen weist unmittelbar auf zwei Begründungsmuster hin, wie sie
imAusgangsgutachten (vgl. Rösner 2004) genannt sind. Dem Text des DAKS (2005) ist
darüber hinaus zu entnehmen, dass auch der lokalpolitischen Begründung der Sicherung
eines breiten Bildungsangebotes im ländlichen Raum Bedeutung zukommt. Insgesamt
zeigt sich damit für das Land Sachsen eine deutliche Übereinstimmung mit dem remedi-
alen Innovationsverständnis im kognitiven Bereich. Anders als in den bisher dargestell-
ten Bundesländern wird die Übertragung einer starken Entscheidungs- und Verantwor-
tungsautonomie auf den Rahmen der Einzelschule als weiteres wesentliches Ziel formu-
liert (vgl. Sächsisches Staatsministerium 2005a).
Die Aussagen zur Organisationsstruktur lassen einen weiten lokalen Handlungsrah-

men zu. Damit wird auch hier der Gedanke der Entwicklungshülle erkennbar. Gemein-
schaftsschulen sollen in jedem Fall als Ganztagsschule betrieben werden (vgl. Sächsi-
sches Staatsministerium 2005a). Grundsätzlich können Gemeinschaftsschulen „aus be-
liebigen regulären Schulen unter Einbeziehung von Förderschulen, wenn die sonderpäd-
agogische Förderung gewährleistet ist, gebildet werden“ (Sächsisches Staatsministerium
2005b). Ausgehend von der Struktur des sächsischen Schulwesens kann geschlossen
werden, dass Gemeinschaftsschulen zumindest im Bereich der Sekundarstufe I die bis-
herigen Bildungsgänge der Mittelschule und des Gymnasiums umfassen. Die Fortfüh-
rung in der Sekundarstufe II ist ebenso denkbar wie die Verbindung mit Grund- und För-
derschule. Zusätzliche Vorgaben werden nicht gemacht; vielmehr wird die Frage der äu-
ßeren Differenzierung nach Bildungsgängen offen gehalten (vgl. Sächsisches Staatsmi-
nisterium 2005a). Gemeinschaftsschulen im Land Sachsen stehen auf der Ebene des
Bildungssystems in einer Konkurrenzbeziehung zu den Schulen des traditionellen Schul-
wesens. Die Beantragung einer Gemeinschaftsschule durch den Schulträger (vgl. Säch-
sisches Staatsministerium 2005b) verlagert ebenfalls die Gestaltung des Systemwandels
auf die lokale Ebene. Ressourcenprobleme, die sich auf Grund möglicher Konkurrenzsi-
tuationen ergeben, werden in den Entscheidungsgrundlagen für die Genehmigung gere-
gelt.
Gemeinschaftsschulen des Landes Sachsen sind Schulversuche nach §15 Schulge-

setz. Die Dauer des Versuchs ist auf sechs Jahre angelegt und kann „bei Erfolg regulär
weiterlaufen“ (Sächsisches Staatsministerium 2005b). Als Qualitätskriterien werden vor
allem die KMK-Vereinbarungen zu Bildungszielen und nationalen Bildungsstandards
genannt (vgl. Sächsisches Staatsministerium 2005b). Die Prozessgestaltung auf der
Grundlage eines vorab zu entwickelnden pädagogischen Konzepts (vgl. Sächsisches
Staatsministerium 2005b) wird vollständig in den lokalen Raum übertragen. Die Unter-
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stützung dieses Prozesses erfolgt vor allem durch die Regionalschulämter; das Ministe-
rium sichert darüber hinaus eine wissenschaftliche Begleitung zu.

3.2 Die Verwendung durch Verbände und professionelle
Arbeitsgemeinschaften

Die Lehrerverbände haben den Begriff der Gemeinschaftsschule in unterschiedlicher
Weise aufgegriffen und interpretiert. Von Seiten des Philologenverbandes wird der Be-
griff weitgehend als eine aus Akzeptanzgründen veränderte Bezeichnung der Gesamt-
schule verstanden (vgl. z.B. Meidinger 2006). Vom Verband Deutscher Realschullehrer
scheinen auf nationaler Ebene keine Aussagen vorzuliegen; geht man von den Aussagen
einzelner Landesverbände aus (vgl. z.B.Wulf 2006; Busch 2007), so kann auch hier eine
weitgehende Gleichsetzung von Gesamtschule und Gemeinschaftsschule angenommen
werden.
Anders stellt sich die Situation für den Verband Bildung und Erziehung (VBE) und

für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) dar. Der VBE hat im Landes-
verband NRWdas „Rahmenkonzept einerAllgemeinen Sekundarschule“ (2005) in Form
eines Gutachtens vorgelegt, dessen Verfasser ebenfalls Rösner ist. Dieses Gutachten
knüpft explizit an das Ausgangsgutachten an (vgl. ebd., S. 7) und entwickelt es für die
bildungspolitische Situation des Landes NRW weiter. Die grundlegenden Positionen zu
Organisationsform, Prozessgestaltung sowie Ziel- und Begründungszusammenhang
bleiben davon unberührt. Der auffälligste Unterschied, neben der weitgehenden Be-
schränkung auf die Sekundarstufe I (ebd., S. 74), stellt die bereits im Titel genannte Be-
zeichnung der Schulform als Allgemeine Sekundarschule dar. Nicht zu übersehen ist da-
bei, dass der Begriff der Sekundarschule mittlerweile von Hurrelmann (2006) für eine
andere Schulform verwendet wird.
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat unter dem Titel „Eine Schule für

alle“ (2006) ebenfalls ein Positionspapier für den Wandel auf der Ebene des Bildungs-
systems in Richtung eines inklusiven Schulwesens vorgelegt. Die darin geforderte Orga-
nisationsform für den Bereich der Sekundarstufe I ist wie im Konzept der Gemein-
schaftsschule ebenfalls als konkurrenzlose Schulform gedacht, die aber intern vermut-
lich vollständig ohne eine Bezugnahme auf die bisherigen Bildungsgänge strukturiert ist.
Zumindest der Bildungsgang der Hauptschule wird explizit aufgegeben (vgl. GEW2006,
S. 30). Mittelfristig soll zudem die Förderung in Sonderschulen zunehmend in die
„Schule für alle“ übergehen (ebd., S. 31). Die Gleichstellung der beruflichen und der all-
gemeinen Bildungsgänge wird ebenso gefordert wie die Möglichkeit der Zusammenfüh-
rung von Primar- und Sekundarstufe (ebd., S. 30f.). Damit vertritt die GEW auf der
Ebene der Sekundarstufe I eine Organisationsform, die in noch stärkerem Maße den Ge-
danken der Inklusivität betont. Insbesondere entfallen deutliche organisatorische Unter-
schiede zwischen den Klassenstufen 5 und 6 einerseits sowie 7 bis 10 andererseits.
Ebenso wie die bisher vorgestellten Konzeptionen betont aber auch die GEW die weit-
gehende Offenheit der Grundstruktur im Sinne einer Entwicklungshülle, die in lokaler
Initiative konkretisiert wird (ebd., z.B. S. 31).
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In der Frage der Prozessgestaltung nimmt das GEW-Papier unmittelbar Bezug auf das
Ausgangsgutachten (ebd., S. 25). Dies gilt explizit für die Betonung der lokalen Schul-
entwicklung; es gilt implizit auch mit Blick auf die Auslassung einer Bezugnahme auf
zentral formulierte Qualitätskriterien für den lokalen Entwicklungsprozess (ebd., vgl.
S. 28).
Die deutlichste Eigenständigkeit des GEW-Papiers zeigt sich in der Darstellung des

Ziel- und Begründungszusammenhanges. Es thematisiert die Frage nach den Leistungs-
merkmalen einer Schule am Übergang von der Industrie- zur Wissensgesellschaft (ebd.,
S. 22f.). Genannt werden hier u.a. umfassende Allgemeinbildung und Potentialentfal-
tung, Fähigkeit des Zusammenlebens, demokratischer und friedfertiger Umgang mit-
einander sowie Solidarität und solidarisches Handeln. Erst vor dem Hintergrund dieser
Herausforderungen des Wandels wird erweiternd nach remedialem Entwicklungsbedarf
gefragt. Die dabei konstatierten Mängel umfassen die von Rösner (2004) benannten, er-
weitern sie aber um die Probleme einer sich vertiefenden Spaltung der Gesellschaft und
selektionsbedingter Belastungen auf Seiten der Eltern, Schüler und Lehrer (vgl. GEW
2006, S. 23).
Neben dem VBE und der GEW plädiert auch eine Arbeitsgemeinschaft Baden-

Württembergischer Schulleiterinnen und Schulleiter (2007) in einem offenen Brief an
den Kultusminister ihres Landes für die Notwendigkeit einer Reform auf der Ebene des
Bildungssystems. Der darin vorgetragene Ziel- und Begründungszusammenhang ent-
spricht weitgehend der Position des Ausgangsgutachtens; mit dem Verweis auf die „so-
zialintegrative Schwäche des gegliederten Systems“ (ebd., S. 4) wird ein zusätzlicher
Begründungsbereich angeführt. Auch in der Darstellung der Organisationsform ist eine
deutliche Nähe zu den vorgestellten Ansätzen erkennbar: Die Schule soll im Anschluss
an die vierjährige Grundschule als integratives System ohne Konkurrenzbeziehungen
„ein längeres gemeinsames Lernen“ (ebd., S. 5) im Rahmen der Sekundarstufe I ermög-
lichen. Aussagen mit Bezugnahme auf Bildungsgänge finden sich in dem Text nicht; die
im Rösner-Gutachten vorgenommene organisatorische Unterscheidung der Klassen 5
und 6 sowie 7 bis 10 dürfte damit entfallen. Stattdessen wird die Förderung individueller
Lernwege bis zum Ende der Klassenstufe 9 betont (ebd., S. 6). Aussagen zur Prozessge-
staltung werden nur in Form kurzer Hinweise getroffen (vgl. Arbeitsgemeinschaft Ba-
den-Württembergischer Schulleiterinnen und Schulleiter, S. 7). Die dort benannte Not-
wendigkeit eines parteiübergreifenden Konsenses sowie der Gedanke einer partner-
schaftlichen Einbindung der Schulexperten vor Ort können als Hinweis auf eine weniger
lokalpolitisch fokussierte Reformstrategie verstanden werden. Das wohl auffälligste
Merkmal des Textes unter der hier verfolgten Frage liegt in der Tatsache, dass sich an
keiner Stelle der Begriff der Gemeinschaftsschule findet, dass aber gleichwohl die Initia-
tive in der bundesweiten Presse (vgl. z.B. Tagesspiegel 2007; Spiegel 2007) mit eben
diesem Begriff belegt wird. Dies kann möglicherweise als Hinweis verstanden werden,
dass der Begriff der Gemeinschaftsschule als eigenständiger Begriff Fuß gefasst hat, zu-
mal die Autoren des offenen Briefes sich klar gegenüber einer Gesamtschule abgrenzen
(Arbeitsgemeinschaft Baden-Württembergische Schulleiterinnen und Schulleiter 2007,
S. 5).
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3.3 Die Verwendung durch die Parteien

Die Thematik der Gemeinschaftsschule wird von den Parteien SPD, Die Grünen und
Die Linke aufgegriffen. Eine umfassende Übersicht der Begriffsverwendung ist im Rah-
men dieses Beitrages nicht möglich; an zwei Beispielen sollen Varianten des Begriffs-
verständnisses innerhalb der Parteien exemplarisch aufgezeigt werden.
Die SPD des Landes Hessen spricht sich für ein Schulsystem unter demBegriff „Haus

der Bildung“ aus, das eine deutliche Nähe mit dem bisher dargestellten Verständnis von
Gemeinschaftsschule zeigt (vgl. Ypsilanti 2007). Betont wird die Notwendigkeit eines
Systemwandels hin zu einer gemeinsamen Bildung auf der Grundlage individueller
Lernwege bis zum Ende der Klassenstufe 10 (ebd., S. 3). Das Haus der Bildung wird als
ganzheitliches Konzept beschrieben, das auch die Kindertageseinrichtungen und die
Grundschule umfasst (ebd., S. 2); damit wird das Jahrgangsspektrum noch einmal erwei-
tert. Da zur Dauer der Grundschulzeit und zu möglicherweise nachfolgenden Schularten
nichts gesagt wird, bleibt unklar, ob das Haus der Bildung eine 10-jährige Grundschule
enthält oder ob nach einer vierjährigen Grundschulzeit eine weitere Schulform vorgese-
hen ist. Der Prozess des Systemwandels wird weitgehend auf die lokale Ebene verwie-
sen. Ziel ist es, „dass bis zum Jahr 2012 (...) jede dritte Schule diesenWeg zum Haus der
Bildung aus eigenemAntrieb gegangen ist“ (ebd., S. 4). Als Begründung wird auf Chan-
cengleichheit und Bildungsgerechtigkeit (ebd., S. 1) verwiesen. Damit scheint zunächst
wiederum ein remediales Innovationsverständnis im Vordergrund zu stehen. Erweitert
und verändert wird diese Position durch Domisch (2007) in zweifacher Weise: Er be-
nennt siebenWertmaßstäbe schulischer Qualitätsentwicklung.Weiterhin empfiehlt er die
Übernahme eines Komplexes von 10 Leitzielen, der die finnische Lehrplanentwicklung
künftig strukturiert.
Die Fraktion der SPD des Landes Baden-Württemberg (2007) legt einen Gesetzent-

wurf zur Änderung des Schulgesetzes vor, in dem der Begriff der Gemeinschaftsschule
als Bezeichnung des Zusammenschlusses von Haupt- und Realschule verwendet wird.
Da im Gesetzentwurf ebenfalls die Verlängerung der Grundschulzeit auf sechs Jahre ver-
treten wird, umfasst die Gemeinschaftsschule die Klassenstufen 7 bis 10. Parallel zu den
Gemeinschaftsschulen bleiben die Gymnasien bestehen (vgl. Fraktion der SPD 2007,
S. 3). Die Prozessgestaltung wird im Gegensatz zu allen bisher dargestellten Positionen
weitgehend zentral durch die gesetzliche Festlegung einer Übergangsfrist gelöst. Ob die
darin geforderte Umstellung bis zumAblauf des Schuljahres 2011/12 (ebd., S. 5) als er-
ster Schritt zu einem weitergehenden Systemwandel verstanden wird, der dann mögli-
cherweise in Form individueller Schulentwicklung vorangetrieben werden soll, bleibt
unklar. In der Zielsetzung des Gesetzentwurfs wird letzteres deutlich betont (ebd., S. 1),
in den weiterenAusführungen finden sich jedoch keine entsprechenden Hinweise. Daher
kann keine Aussage dazu erfolgen, ob es sich bei dem verwendeten Begriff der Gemein-
schaftsschule um die „kleine Gemeinschaftsschule“ als strategischem Zwischenschritt
im Sinne des Rösner-Gutachtens handelt. Der Begründungsteil des Gesetzentwurfs
schließlich hebt die notwendige Verbesserung der Bildungschancen und der Bildungs-
qualität hervor, ohne hier aber detaillierter zu argumentieren. Es kann daher vermutet
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werden, dass eineAnalogie zu den entsprechenden Begründungsteilen desAusgangsgut-
achtens besteht.

4. Zusammenfassung und Diskussion

Ein einheitliches Verständnis in der gegenwärtig neu geprägten Verwendung des Be-
griffs der Gemeinschaftsschule ist bisher nicht entstanden. Dennoch lassen sich weitge-
hend übereinstimmende Kernelemente beschreiben.
Das wohl charakteristischste Merkmal ist die Grundannahme, dass die gegenwärti-

gen Herausforderungen des Bildungswesens nicht nur Innovationen auf der Ebene der
Einzelschule, sondern auch auf der des Bildungswesens erfordern. Damit wird die lange
Zeit verdrängte Frage nach der Struktur des Bildungswesens als integrales Element der
Schulentwicklung betont. Innerhalb dieser gegenwärtig deutlich an Akzeptanz gewin-
nenden Position betont die Gemeinschaftsschule die Beschulung einer Jahrgangskohorte
in einer gemeinsamen Schulform auch im Bereich der Sekundarstufe. Hierin zeigt sich
eine deutliche Differenz zu den zweigliedrig konzipierten Modellen im Bereich der Se-
kundarstufe (vgl. z.B. Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur des
Landes Rheinland-Pfalz 2007). Die Bundesländer Schleswig-Holstein und Sachsen neh-
men in dieser Positionierung allerdings eine Sonderstellung ein, indem sie die Frage der
Systementscheidung auf die lokale Ebene verlagern.
Fragt man nach der organisatorischen Gestalt der Gemeinschaftsschule, so umfasst

sie in jedem Fall den Bereich der Sekundarstufe I. Der größte Umfang wird in dem Ver-
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Abb. 1: Formen der äußeren Organisation der Gemeinschaftsschule (a Anschluss von Sekun-
darstufe II und Grundschule fakultativ, b einschließlich beruflicher Bildungsgänge,
c organisatorische Verbindung der Bildungsgänge Haupt- und Realschule
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ständnis der Senatsverwaltung Berlin (2007a) mit der Einbeziehung der Sekundarstufe II
sowie der optionalen Verbindung mit der Grundschule benannt. Der kleinste Umfang
wird in der Gesetzesinitiative der SPD Baden-Württemberg beschrieben; hier umfasst
die Gemeinschaftsschule im Anschluss an die dort ebenfalls projektierte sechsjährige
Grundschule lediglich die Klassenstufen 7 bis 10. Ein weitgehender Konsens besteht in
der Setzung, dass Gemeinschaftsschulen allgemeinbildende Schulen sind; lediglich die
Position der GEW umfasst unter dem Bezeichnungsbegriff „Eine Schule für alle“ (2006)
auch die Integration der beruflichen Bildung im Bereich der Sekundarstufe II. Eine Über-
sicht der verschiedenen Positionen gibt Abbildung 1.
Gemeinschaftsschulen werden durchgängig als inklusive Schulform verstanden. Die

Bezugnahme auf die drei traditionellen Bildungsgänge entfällt dabei in unterschiedli-
chem Maße. Das Ausgangsgutachten (vgl. Rösner 2004) sowie das hiermit eng ver-
knüpfte Gutachten des VBE (2005) sprechen sich für eine bildungsgangunabhängige Be-
schulung in den Jahrgängen 5 und 6 aus; in den nachfolgenden Klassenstufen 7 bis 10
werden dann unter Berücksichtigung der Bildungsgangorientierung verschiedene, schul-
spezifisch zu gestaltende Organisationsformen vorgestellt, wobei auch die Fortsetzung
der bildungsgangübergreifenden Beschulung als Möglichkeit genannt wird. Damit wei-
sen diese beiden Vorschläge noch eine gewisse Nähe zu unterschiedlichen Organisati-
onsformen der Gesamtschule auf. Die nachfolgenden Verwendungen des Begriffs ver-
zichten dagegen weitgehend auf die Bezugnahme auf Bildungsgänge; stattdessen beto-
nen sie die Orientierung an individualisierten Lernwegen3. Damit kann von einer Über-
windung des Gesamtschulgedankens in Richtung auf einen tatsächlich neuen Typus von
inklusiver Schulform gesprochen werden, der sich nicht mehr an Differenzierung und
Unterrichtsorganisation einer Schülergruppe (vgl. z.B. Keim 1976), sondern an individu-
ellen Lernplänen orientiert. Dies kann als grundsätzlicher schulpädagogischer Paradig-
menwechsel verstanden werden (vgl. z.B. Reigeluth 1994). Von besonderer Bedeutung
für diesenWechsel ist dabei die erfolgte schulrechtliche Kodifizierung dieser Position in
Schleswig-Holstein.
Die Einführung der Gemeinschaftsschule erfordert die Transformation der Systeme

auf der Ebene des Bildungswesens und auf der der Einzelschule. Für die Gestaltung des
Prozesses auf der Ebene des Bildungswesens nennt dasAusgangsgutachten mit dem „an-
reizbasierten“ und dem „gesetzbasierten“ Szenario zwei Varianten (Rösner 2004,
S. 71ff.). Das Bundesland Schleswig-Holstein, das den Systemwechsel zur parallelen
Struktur von zweigliedrigem und inklusivem System verfolgt, nutzt das gesetzbasierte
Szenario. Alle weiteren hier vorgestellten Ansätze orientieren sich an anreizbezogenen
Szenarien unter Nutzung von Schulversuchen. Unabhängig aber von der Wahl des Pro-
zessszenarios und der Zielsetzung des Systemwechsels zeigen alle Positionen eine hohe
Einheitlichkeit im Verständnis des Gesamtprozesses als kumulative Bewegung einzel-
schulischer Entwicklungsvorhaben. Anhand weniger schulrechtlicher Eckpunkte wird

3 Eine deutliche Ausnahme von dieser Position ist lediglich in der Begrifflichkeit der SPD
Baden-Württembergs zu erkennen; hier wird die Zusammenführung der Bildungsgänge von
Haupt- und Realschule im Rahmen einer gemeinsamen Schule als Gemeinschaftsschule be-
zeichnet.
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für die Einzelschule eine vergleichsweise offene Entwicklungshülle definiert, die in lo-
kaler Verantwortung ausgestaltet wird. Die damit scheinbar verbundene Übertragung der
inhaltlichen, prozeduralen und legitimatorischen Qualitätssicherung auf die lokale Ebene
wird durch ein Antragsverfahren im Sinne einer Zielvereinbarung an die zentrale Ebene
zurückgebunden. Es umfasst durchgängig Aussagen zum pädagogischen Konzept, zur
Gewährleistung weiterer organisatorischer Voraussetzungen sowie die Gewährleistung
der Verfahrenslegitimation durch die entsprechenden lokalen Gremien. Das Entwick-
lungsparadigma der aktivenWissensnutzung (vgl.Wiechmann 2002) steht damit imMit-
telpunkt der Prozessgestaltung. Entsprechend hohe Bedeutung auch für den Erfolg des
Gesamtprozesses kommt daher der erfolgreichen Schulentwicklung der Einzelschule zu.
Unübersehbar ist aber auch, dass der Einzelschule die zentrale Arbeitslast in diesem hier
als paradigmatisch charakterisierten Entwicklungsprozess aufgetragen wird. Damit stellt
sich die Frage, ob die an den Schulen vorhandene Entwicklungskapazität ausreicht, um
den schulpädagogischen Wechsel von einer gruppenorientiert organisierten Schulform
zur Orientierung an individuellen Lernwegen bewältigen zu können. Die Gefahr der
Überlastung und damit der Umsetzung der bildungspolitischen Impulse in Form des
„blunting“ (vgl. Huberman/Miles 1984) ist groß; eine Evaluation dieser Situation scheint
angezeigt. Die fast durchgängig zu erkennende Orientierung der Prozessgestaltung am
Entwicklungsparadigma der aktiven Nutzung erstaunt weiterhin, da die hiermit verbun-
denen Schwächen des Innovationstransfers für die Breite des Schulwesens bereits seit
längerer Zeit bekannt sind (vgl. Elmore 1996). Lediglich im Vorgehen der Senatsverwal-
tung Berlin ist eine Aufnahme dieser Gedanken ansatzweise zu erkennen. Eine Untersu-
chung der Wechselwirkung von Gesamtstrategie mit der einzelschulischen Entwick-
lungsstrategie sowie die Identifizierung charakteristischer Potentiale eines solchen inte-
grierten Innovationsmanagements ist daher ebenfalls geboten.
Die vorgetragenen Begründungen für die Einführung der Gemeinschaftsschule zei-

gen eine hohe Übereinstimmung. Vor allem werden Herausforderungen durch man-
gelnde kognitive Kompetenzen in Verbindung mit gravierender sozialer Selektion, Ak-
zeptanzprobleme der Hauptschule sowie die Gewährleistung eines breiten Bildungsan-
gebotes im ländlichen Raum genannt. Trotz einiger Hinweise auf weitere Defizitberei-
che (vgl. z.B. Arbeitsgemeinschaft Baden-Württembergischer Schulleiterinnen und
Schulleiter 2007) kann die damit bezeichnete Bewältigung gegenwärtig vorhandener
Defizite des Bildungswesens – und hier vor allem von Defiziten im kognitiven Bereich –
als der Kern der Begründungen für die Notwendigkeit der Gemeinschaftsschulentwick-
lung festgehalten werden, sodass der remediale Innovationscharakter des Ausgangsgut-
achtens nach wie vor besteht. Eine deutliche Ausnahme macht die GEW (2006), indem
sie von der Frage ausgeht, welche Leistungsmerkmale die öffentliche Bildung beim
Übergang von der Industrie- zurWissensgesellschaft aufweisen muss. Ähnliche Begrün-
dungen können als Grundlage der Leitzielformulierungen der Senatsverwaltung Berlin
(2007a) angenommen werden (vgl. auch Domisch 2007).
Die überwiegende Betonung des remedialen, auf individuelle kognitive Kompetenz-

entwicklung ausgerichteten Begründungskerns ist erstaunlich. Sofern die hier vertretene
These zutrifft, dass mit der Gemeinschaftsschule ein paradigmatischer Wandel themati-
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siert wird, sind zwei hypothetisch zu unterscheidende Zielvorstellungen zu erkennen.
Die erste Perspektive betont einen institutionellenAufgabenrahmen, der sich weitgehend
auf die effektive und effiziente Kompetenzentwicklung im Sinne pragmatischer Bildung
beschränkt (vgl. z.B. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister 2005). Je-
der Einzelschule fällt in diesemVerständnis die zusätzlicheAufgabe zu, weitere lokal als
bedeutsam erachtete Aufgaben eines allgemeinen Bildungsverständnisses in ihrem päd-
agogischen Konzept zu benennen. Ausmaß und Umfang dieser erweiterten Bildungsvor-
stellung werden nicht mehr auf der Ebene des Bildungswesens eines Landes, sondern
vor allem auf der lokalen Ebene in eigener Verantwortung definiert. Eine solche Schul-
vision könnte auf der Grundlage der Vorgaben der Länder Schleswig-Holstein oder Sach-
sen entstehen. Die zweite, deutlich andere Perspektive kann in der Position der GEW
(2006) und in der des Landes Berlin vermutet werden. Hier wird nicht nur remedial, son-
dern auch perspektivisch die gesellschaftliche Aufgabe einer künftigen Schule formu-
liert, die in verbindlicher Weise deutlich weiter greift als das eben genannte pragmati-
sche Bildungsverständnis, indem es Elemente wie bürgerschaftliches Engagement, Part-
nerschaften mit außerschulischen Einrichtungen oder solidarisches Handeln umfasst. Ob
und in welchem Ausmaß diese hypothetisch vorgestellte Entwicklungsalternative sich
tatsächlich als Einstieg in unterschiedliche Entwicklungspfade erweist, kann erst vor
dem Hintergrund der pädagogischen Konzeptionen und an Hand der pädagogischen Ar-
beit analysiert werden.
Der gegenwärtig neu eingeführte Begriff der Gemeinschaftsschule ist, wie vorne ge-

zeigt, nicht anschlussfähig an die historisch vorliegenden Verwendungen, wobei aller-
dings auch letztere untereinander nicht kompatibel sind und muss daher als unglücklich
bezeichnet werden. Orientiert man sich ausschließlich an der seit 2004 neu geprägten
Verwendung, so zeigen sich auch hier Unschärfen: Einerseits werden weitgehend ähnli-
che Schulformen oder Schulformteile wie die Gemeinschaftsschule mit unterschiedli-
chen Begriffen bezeichnet (vgl. z.B. VBE 2005), andererseits wird der Begriff der Ge-
meinschaftsschule für unterschiedliche Schulformen verwendet (vgl. z.B. Fraktion der
SPD 2007). Trotz dieser aus fachlicher Sicht unbefriedigenden Situation ist nicht zu
übersehen, dass sich der Begriff der Gemeinschaftsschule zur Bezeichnung der im vor-
liegenden Text dargestellten Schulform weitgehend eingebürgert hat. Dies belegt nicht
nur die Verwendung im Rahmen der amtlichen Texte der Länder Schleswig-Holstein,
Berlin und Sachsen, sondern auch die weit verbreitete Nutzung im Rahmen der bundes-
deutschen Presse.
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Abstract: In recent years, the term communal school has increasingly been used to describe
an inclusive school type which has by now also been grounded in educational law. However,
the specific characteristics of this school type have remained rather vague; often the term is
also used as an alternative name for the comprehensive school (Gesamtschule). The present
article examines the different conceptions and identifies more or less uniform core elements of
the term. These core elements suggest that, with the introduction of the term communal school,
a paradigmatic change is announced through which the group-oriented perspective of school
pedagogics gives way to an orientation by individual ways of learning and educational ca-
reers.
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